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Zusammenfassung 

 

Subventionen sind in der EU eigentlich verboten, da sie nicht mit 

dem Ziel eines Binnenmarkts mit freiem Wettbewerb vereinbar 

sind. Es werden jedoch immer häufiger Wege gefunden, die Aus-

nahmen zu umgehen. Dies droht unseren Wohlstand zu ge-

fährden. 

 

 

 

Abstract 

 

Subsidies are in principle prohibited in the EU, as they are not 

compatible with the objective of a single market with free com-

petition. However, more and more ways are being found to cir-

cumvent the exceptions. This threatens to jeopardize our pros-

perity. 
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Subventionen sind in der Europäischen Union (EU) verboten, da sie nicht mit dem 

Ziel eines Binnenmarkts mit freiem Wettbewerb vereinbar sind. So sieht es der Ver-

trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vor (Artikel 107 Abs. 1 AEUV). 

Der Binnenmarkt ist ein Kernstück der Union, der den freien Verkehr von Waren, 

Dienstleistungen, Arbeitskräften und Kapital ermöglichen soll.1 

 

Soweit die guten Vorsätze 

 

Innerhalb der letzten zehn Jahre haben die 27 EU-Mitgliedsstaaten nach Angaben 

der EU rund 2,5 Billionen Euro an Subventionen direkt an Unternehmen gezahlt. 

Allen voran Frankreich mit direkten Beihilfen in Höhe von 654 Mrd. Euro, gefolgt 

von Deutschland mit 468 Mrd. Euro. Die Höhe der direkten Subventionen der bei-

den Länder ist vergleichbar mit der gesamten Wirtschaftsleistung (BIP) von Kroatien 

oder Bulgarien in dem Zeitraum. 

 

In Relation zur Wirtschaftsleistung hat Belgien durchschnittlich mit 4,0 Prozent des 

BIP die höchsten direkten Subventionen in den vergangenen zehn Jahren gezahlt. 

Frankreich liegt mit durchschnittlich 2,7 Prozent des BIP auf Platz zwei. 

 

Direkte Subventionen geben jedoch nur einen kleinen Einblick in das Universum 

staatlicher Förderprogramme. Die Summe aller staatlichen Beihilfen liegt weitaus 

höher, da indirekte Subventionen, Steuererleichterungen, Investitionszuschüsse 

und Kapitalbeteiligungen nicht in der EU-Statistik berücksichtigt werden.2 In 

Deutschland liegen bspw. nach Berechnungen des Kieler Institutes für Weltwirt-

schaft die gesamten Subventionen bei dem 3,6-fachen der Angaben der EU.3 

 

Eine Dynamik hat sich aufgetan  

 

Während in den zehn Jahren vor der Coronakrise die Höhe der direkten Subventio-

nen als Anteil am BIP konstant blieb und zu Teilen sogar sank, schossen sie während 

der Krise in die Höhe. Möglich war dies durch Artikel 107 Abs. 2b AEUV, der Aus-

nahmen für die Beseitigung von Schäden, die durch außergewöhnliche Ereignisse 

entstanden sind, einräumt. 

 

Nach der Krise ist die Höhe der direkten Subventionen jedoch nicht wieder auf das 

Niveau der Vorkrisenzeit abgesunken. Jüngst liegen die direkten Subventionen im 

Durchschnitt der Mitgliedsländer bei etwa 2,0 Prozent des BIP. Vor der Coronakrise 

betrugen sie über lange Zeit rund 1,5 Prozent.  

 

 
1 Siehe Ziele und Werte der EU. 
2 Siehe ESVG 2010, S.110, ff 
3 Siehe Kieler Subventionsbericht 2023: Subventionen des Bundes in Zeiten von Ukrainekrieg und 
Energiekrise 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_de
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925749/KS-02-13-269-DE.PDF/0f8f50e6-173c-49ec-b58a-e2ca93ffd056
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/kieler-subventionsbericht-2023-subventionen-des-bundes-in-zeiten-von-ukrainekrieg-und-energiekrise-32038/
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21 der 27 EU-Mitgliedsstaaten haben im ersten Halbjahr 2023 rund ein Drittel 

mehr direkte Subventionen als im Schnitt über einen gleichlangen Zeitraum vor 

der Pandemie gezahlt. Besonders stark ist der Anstieg an direkten Subventionen 

in Belgien und Frankreich ausgefallen. Lediglich sechs Ländern haben die Menge 

der gezahlten direkten Subventionen abgesenkt 
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Ausnahmen bestätigen die Regel 

 

Durch „wichtige Vorhaben von gemeinsamen europäischem Interesse“ oder „zur 

Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitglied-

staats“ kann ebenfalls das Subventionsverbot umgangen werden (Art 107 Abs. 3b 

AEUV). Der Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat 

die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft in der Europäischen Union zu 

solch einem gemeinsamen Interesse erhoben. Auch der Angriff Russlands auf die 

Ukraine stellte aus Sicht der Europäischen Kommission eine solche Störung dar. 

 

Die Liste der offiziell genannten „Befristeten Rahmen zur Krisenbewältigung“ ist 

mittlerweile lang. Es reiht sich Ausnahme an Ausnahme und Verlängerung einer 

Ausnahme an die Nächste.4 Es ist zum Normalfall geworden, dass das Subventions-

verbot umgangen wird. 

 

Milliardenbeträge werden von den EU-Staaten in die Wirtschaft gepumpt. Die Poli-

tik möchte die Wirtschaft fördern und formen, beispielsweise bei Schlüsseltechno-

logien. Unternehmen halten die Hände auf, die Staaten geben gerne und die Euro-

päische Kommission nickt die Beihilfen ab. 

 

Der Subventionswettlauf ist in vollem Gange 

 

Doch durch Subventionen wird der Wettbewerb in der EU verzerrt. Produzenten 

bieten Güter wie E-Autos oder Solaranlagen zu Preisen an, die ohne Subventionen 

nicht möglich wären. Länder mit einem hohen Steueraufkommen oder großen Po-

tential weitere Schulden aufzunehmen, können ihrer Wirtschaft großzügiger unter 

die Arme greifen oder Industrien durch Fördermittel anlocken. Kleine oder hoch 

verschuldete Länder haben das Nachsehen.  

 

Daher stößt der Subventionswettlauf nicht bei allen Mitgliedsländern auf Begeiste-

rung. Während die deutsche Regierung sogar auf eine Lockerung der Beihilfenver-

ordnung pocht, befürchten kleinere Unionsmitglieder wie Tschechien oder hoch-

verschuldete Staaten wie Italien, dass sie mit der Finanzkraft der großen Volkswirt-

schaften wie Deutschland nicht mithalten können. Eine weitere Lockerung der Bei-

hilferegeln könnte in einer noch stärkeren Wettbewerbsverzerrung enden. 

 

Der Binnenmarkt ist das Herzstück der EU, der für kleine und große, neue und alte 

Mitgliedsländer Wachstum und Wohlstand gebracht hat. Das Subventionsverbot 

dient dazu, einen funktionierenden Binnenmarkt zu erhalten. Die ständige Umge-

hung des Subventionsverbots in der EU verzerrt jedoch den Wettbewerb und un-

terminiert den Binnenmarkt. Dadurch ist langfristig der Wohlstand in der Union ge-

fährdet. 

 
4 Siehe Europäische Kommission „Temporary Crisis and Transition Framework“ 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/temporary-crisis-and-transition-framework_en?prefLang=de
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RECHTLICHE HINWEISE 

 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen 

des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die 

Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch 

AG dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung 

zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren 

oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder 

sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Ein-

schätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. 

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer 

Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterlie-

gen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch AG selbst erstellte 

Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch AG. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in 

Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch AG nicht gestattet. 

 

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde In-

ternetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch 

die Flossbach von Storch AG 
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